
Gebrauchsanweisung für Markierer 
 

Achtung: 

Dieser Markierer ist KEIN KINDERSPIELZEUG und darf nur von Personen, die über 18 
Jahre alt sind benutzt werden. Der Käufer und Benutzer verpflichten sich, alle gesetzlichen 
Bestimmungen beim Schiessen und Führen des Paintball-Markierers zu beachten. Dieser 
Paintball-Markierer wurde entsprechend den deutschen Leistungsvorschriften von unter 7,5 
Joule („F“-Zeichen/ ca. 65m/sec.) mit CO2 oder Druckluft als Treibgas hergestellt und 
getestet. Jeder Versuch, Teile zu ändern oder zu modifizieren, können Verletzungen zur 
Folge haben oder dazu führen, dass der Paintball-Markierer den in Deutschland gültigen 
Vorschriften (WaffG) nicht mehr entspricht. 
Sie sind als Besitzer dieses Paintball-Markierers dafür verantwortlich, dass Verletzungen für 
sie und andere auszuschließen sind.  
 
Zusätzliche wichtige Hinweise 
 

1. Niemals zulassen, dass eine Person unter 18 Jahren diesen Paintball-Markierer 
anfasst oder benutzt. 

2. Auf dem Spielfeld stets einen Vollgesichtsschutz tragen und sichergehen, dass 
alle sich auf dem Spielfeld befindlichen Personen einen Vollgesichtsschutz 
tragen. 

3. Wenn Sie diesen Paintball-Markierer verleihen oder verkaufen, auf jeden Fall dem 
neuen Besitzer diese Gebrauchsanweisung überreichen und ihn auffordern, die 
Anweisungen und Hinweise zu lesen und sich mit dem Paintball-Markierer 
vertraut zu machen. 

4. Wenn dieser Paintball-Markierer nicht in Gebrauch ist, ist dafür zu sorgen, dass 
der Markierer Druckfrei aufzubewahren ist (CO2-Druckgasflasche bzw. HP-
Druckluftflasche entfernen) und dass sich keine Paintballs mehr im Markierer 
befinden. 

5. Diesen Paintball-Markierer sowie die dazugehörige CO2-Druckgasflasche bzw. 
HP-Druckluftflasche muss für Kinder und Unbefugte unzugänglich aufbewahrt 
werden. 

6. Die CO2-Druckgasflasche und die HP-Druckluftflasche nicht an einem Ort 
aufbewahren, wo sie extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sind. 

7. Bei schnell ausströmendem CO2 ist Vorsicht geboten, es kann zu Erfrierungen 
führen. 

8. Nicht auf Personen zielen oder schießen die keinen speziell für den Paintballsport 
entwickelten Vollgesichtschutz tragen. 

9. Nur speziell für den Paintballsport entwickelte Vollgesichtschutzmasken tragen, 
das heißt keine Sonnen-, Schleifer-, Motorrad-, Schweißer-, Ski- oder ähnliche 
Brillen tragen.  

10. Schiessen Sie niemals auf Personen unterhalb des Sicherheitsabstandes von 
10Metern. Verletzungsgefahr!!! 

11. Bitte nie auf Tiere schiessen. 
12. Nur Paintballs des entsprechenden Kaliebers verwenden. 

 
BITTE UNBEDINGT DIE ÖRTLICHEN UND NATIONALEN GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN 
BEACHTEN. DIE BENUTZUNG DES PAINTBALL-MARKIERERS IST NUR AUF EINEM SPEZIELL 
DAFÜR AUSGELEGTEN SPIELFELD ODER EINEM PRIVATEN UMFRIEDTEN GELÄNDE MIT 
ERLAUBNISS DES BESITZERS ERLAUBT.  
WEITERE VORSCHRIFTEN KÖNNEN SIE BEI IHREN ZUSTÄNDIGEN ÖRTLICHEN BEHÖRDEN 
ERFRAGEN 


